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1 Geschäftsführung
Die Geschäftsführung für die Vereinbarung haben:

DB Netz AG 

Regionalbereich Südwest 

Produktionsdurchführung Freiburg 

Wilhelmstraße 1b 

79098 Freiburg 

und 

SBB AG 

Infrastruktur 

Betrieb 

Mittelstrasse 43 

3000 Bern 65 

2 Vereinbarung über die Betriebsführung 
siehe folgende Seiten 








































